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Kommunalwahlen 2019
„Wahlen allein machen noch keine Demokratie“

 Barack Obama

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Hals-
brücke mit allen Ortsteilen,

in der Ausgabe Nr. 5 des Halsbrücker Anzeigers vom 16. 
Mai 2019 habe ich Sie alle direkt zu den anstehenden 
Wahlen am kommenden Sonntag angesprochen und es 
ist zu gewissen Irritationen gekommen.

Hiermit möchte ich ausdrücklich klarstellen, dass mit 
meinen Ausführungen keinesfalls eine Beeinflussung 
des Wählerwillens beabsichtigt war.

Um Fehldeutungen oder möglicherweise eine zuorden-
bare, ausschließliche persönliche Meinung, die dem 
Neutralitätsgebot meiner Amtsfunktion widersprechen 
könnten, auszuschließen, habe ich mich für diese Form 
der öffentlichen Bekanntmachung entschlossen.

Dreißig Jahre nach dem friedlichen Mauerfall haben wir, 
auf der Basis freiheitlicher, demokratischer Grundsätze 
und im Rahmen einer turnusmäßigen Wahlperiode wie-
der die Möglichkeit, als wahlberechtigte Bürgerinnen 
und Bürger über die Zusammensetzung eines Gemein-
derates für die Wahlperiode 2019 - 2024 abzustimmen. 

Dafür stellen sich 33 Kandidaten zur Verfügung. Hier gilt, wie 
bereits im benannten Artikel ausgeführt, mein Dank vorab 
an alle Bewerber, die sich für die Übernahme eines Mandats 
durch Nominierung bereit erklärt haben. In diesem Zusam-
menhang sei es gestattet, sich öffentlich bei denjenigen Ge-
meinderäten, die aus persönlichen Gründen nicht mehr für 
eine Wahl zur Verfügung stehen, zu bedanken. 

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und ent-
scheiden Sie frei und nur nach Ihrer eigenen Überzeu-
gung, wem Sie Ihre Stimmen geben. Ich bin der festen 
Meinung, dass alle demokratisch neu gewählten Man-
datsträger nach bestem Wissen und Gewissen zum 
Wohle der Ortschaften und unserer Gemeinde insge-
samt tätig sein werden.

In diesem Zusammenhang bekräftige ich auch nochmals 
meine Aussage im benannten Amtsblatt, wonach ich es 
gut finde, dass sich neben den erfahrenen Gemeinderä-
ten mehr Personen bereit erklärt haben, die zukünftige 
Entwicklung unserer Gemeinde mit zu gestalten.

Ihr Andreas Beger
Bürgermeister
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